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Besuchzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2: 
 
Montag 8.00 Uhr  bis 12.00 Uhr  und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag 8.00 Uhr  bis 12.00 Uhr  und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwochs 8.00 Uhr  bis  12.00 Uhr und  nachmittags geschlossen 
Donnerstag 8.00 Uhr  bis 12.00 Uhr  und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr  bis 12.00 Uhr 

 

 

  
 

A M T S B L A T T  

Nr. 43 vom 30.10.2009 Auskunft erteilt: Frau Brettschneider 
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2310.09 Bekanntmachung über die Fertigstellung der Abwasser- 
 beseitigung im Neubaugebiet „An der Gauersheimer Straße“ 
 in der Ortsgemeinde Ilbesheim 446 
 
26.10.09 Bekanntmachung über die Werkausschusssitzung des   
 Verbandsgemeinderates am 12. November 2009 447  
 
26.10.09 Bekanntmachung über die Straßenbenennung „Am Koppel- 
  berg“ in der Ortsgemeinde Orbis 448 
 
27.10.09 Bekanntmachung über die 4. Sitzung des Stadtrates 
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17.04.09 Bekanntmachung über eine Terminbestimmung im Wege 
 der Zwangsvollstreckung, Gemeinde Ilbesheim 450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 

II. Bekanntmachung anderer Behörden 



 

 
 
 
 
 
 
B  e  k  a  n  n  t  m  a  c  h  u  n  g  
 
 
Erschließung des Neubaugebietes „An der Gauersheimer Straße“, Ortsgemeinde 
Ilbesheim; 
Fertigstellung der Abwasserbeseitigung  
 
 
Aufgrund § 7 Abs. 1 der Allgemeinen Entwässerungssatzung vom 01.01.2006 zeigt die 
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden an, dass im Neubaugebiet „An der Gauersheimer 
Straße“, in der Ortsgemeinde Ilbesheim die öffentliche Abwasseranlage fertiggestellt ist und 
die Möglichkeit zum Anschluss besteht. 
Damit sind die Voraussetzungen zum Anschluss- und Benutzungszwang erfüllt und es ist 
jeder Eigentümer eines im o.g. Bereich an die öffentliche Strasse angrenzenden Grundstücks 
verpflichtet, das auf dem Grundstück anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser in die 
jeweilige Abwasseranlage einzuleiten. Das Neubaugebiet wird im modifizierten Trennsystem 
entwässert, dies bedeutet, für die Grundstücke wurde nur ein Schmutzwasserhausanschluss 
hergestellt. Das anfallende Niederschlagswasser ist zunächst auf dem Grundstück zu 
sammeln und in Zisternen mit ganzjährig gesicherter Brauchwassernutzung oder 
Versickerungs- und Verdunstungsmulden  zwischen zu speichern. Der Notüberlauf der 
Zisternen und privaten Versickerungsmulden muss breitflächig zu den öffentlichen Ver-
sickerungsanlagen geleitet werden. Bei der Herstellung der Grundstücksentwässerung ist 
daher darauf zu achten, dass das Schmutz- und Niederschlagswasser in getrennten 
Leitungssystemen gesammelt wird. 
Auf die Beschränkungen des Anschlussrechtes und die Einschränkungen des 
Benutzungsrechtes, wie dies in den §§ 4 und 5 der Allgemeinen Entwässerungssatzung 
geregelt ist, wird ausdrücklich hingewiesen. Besonders wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass in Drainagen gesammeltes Grundwasser auf dem Grundstück zurückgehalten werden 
muss. 
Wer gegen die Einleitungsvorschriften der Allgemeinen Entwässerungssatzung verstößt 
handelt ordnungswidrig und muss mit Zwangsmaßnahmen oder Festsetzung einer Geldbuße 
rechnen und ist außerdem zum Schadenersatz verpflichtet. 
 
Kirchheimbolanden, 23.10.2009 
Verbandsgemeindewerke 
 
 
Kurz 
Werkleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
B  e  k  a  n  n  t  m  a  c  h  u  n  g       
 
 

Die Mitglieder des Werkausschusses des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde 

Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2009/2014 werden hiermit zu einer am 

 
Donnerstag, 12. November 2009, 17.00 Uhr, 
 
 
im  Ratssaal des Rathauses  in Kirchheimbolanden stattfindenden öffentlichen Sitzung 

eingeladen. 

 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 

 

01. KiboBad 
Erweiterung zum Kombibad  

02. Zwischenbericht zum 30.09.2009 
 
03. Wirtschaftsplan 2010 – Kanalwerk – 

 
04. Wirtschaftsplan 2010 – Preisblatt – 

 
05. Wirtschaftsplan 2010 – Schwimmbäder – 
 
 

 
Haas 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
             
 
B E K A N N T M A C H U N G 
_________________________ 
 
Die 4. Sitzung (öffentlich und nichtöffentlich) des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden in 
der Wahlzeit 2009/2014 findet am 
 
 
Mittwoch, dem 04. November 2009, 19.00 Uhr,  
 
 
im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt. 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes 
2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2009 
3. Errichtung und Betrieb eines Nahwärmenetzes und einer Photovoltaikanlage; recht- 
 liche und steuerliche Aspekte sowie Beschlussfassung zur Erweiterung des wirt- 
 schaftlichen Unternehmens 
4. Ausbau von Wirtschaftswegen; Auftragserteilung Ingenieurbüro 
5. Erneuerung Brücke Morschheimer Straße; Auftragsvergabe 
6. Genehmigung der Annahme von Spenden 
7. Bestellung der stellvertretenden Büchereileiterin 
8. Terminplanung 2010 
9. Einwohnerfragestunde 
                                                                                        
Nichtöffentlicher Teil 
 
10. Stundungsangelegenheit 
11. Grundstücksangelegenheiten 
12. Personalangelegenheit 
 
 
 
Kirchheimbolanden, den 27. Oktober 2009 
 
 
Hartmüller 
Stadtbürgermeister 
 
 


